
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zentrale Prüfungen 10 
Kurzübersicht über die Arbeitsabläufe zwischen Waldorfschulen / 
Waldorf-Förderschulen und Partnerschulen 
(01. November 2010) 

 

Grundlage für die Kooperation zwischen Waldorf- bzw. Waldorf-Förderschule und 
Partnerschule sind die Bestimmungen der PO-Waldorf-S I (BASS 13-51 Nr. 2.1) und 
der ZP10-Verfügung, die allen Waldorfschulen und Waldorf-Förderschulen über die 
obere Schulaufsicht zugeschickt werden.  
(s. a. unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/zp10/verfahren/) 
 

Information Waldorfschule / Waldorf-
Förderschule 

Partnerschule 

Anmeldung zur 
Prüfung 

- Die Waldorfschulen melden 

nach Abfrage des MSW die 

Anzahl und das Abschlussni-

veau der Prüflinge (HSA und 

FOR) per E-Mail. 

(pruefungen10@msw.nrw.de). 

Diese Mitteilung schicken die 

Schulen per E-Mail auch an ih-

re Partnerschulen. 

 

Distribution 
der Prüfungs-
unterlagen 

- Die in verschlossenen Um-

schlägen bereitgestellten Prü-

fungsaufgaben werden am Ta-

ge der Prüfung rechtzeitig bei 

der Partnerschule durch eine 

Lehrkraft der Waldorfschule, in 

der Regel die oder den von der 

Schule benannte(n) ZP10-

Beauftragte(n), abgeholt.  

- Diese Lehrkraft legt der Part-

nerschule die Verpflichtungs-

erklärung lt. Anlage 1 der 

ZP10-Verfügung vor und weist 

sich aus (z. B. Personalaus-

weis). 

- Dies gilt auch für den Nach-

schreibtermin. Hierzu meldet 

die Schule noch am Tag des 

Haupttermins der Partnerschu-

le die Anzahl der Prüflinge, die 

nachschreiben. 

 

- Die Partnerschule führt den Down-

load durch und kopiert die benötigte 

Anzahl der Prüfungsaufgaben sowie 

die Unterlagen für die Lehrkräfte.  

Orte der Prü-
fung 

- Die schriftliche Prüfung fin-

det in den Räumen der Wal-

- Die mündliche Prüfung findet in 

Abstimmung mit der Partnerschule 
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dorfschulen statt. Aufsicht füh-

ren Lehrkräfte der Waldorf-

schule. 

nach Möglichkeit in den Räumen der 

Partnerschule statt. Prüflinge aus der 

Waldorfschule und aus der Partner-

schule können zu gleichen Themen 

in einer Gruppe unmittelbar nachein-

ander geprüft werden. 

Mitteilung der 
Jahresnote 

- Die Jahresnote, die auf den 

Leistungen des gesamten 

Schuljahres beruht, wird als 

ganze Note festgesetzt. Dies 

wird der oberen Schulaufsicht 

spätestens am letzten Schultag 

vor der schriftlichen Prüfung 

mitgeteilt (Formblatt). 

 

Schriftliche 
Prüfung 

- Die Waldorfschule füllt für die 

schriftlichen Prüfungen je Fach 

und Lerngruppe jeweils einen  

Laufzettel (lt. Anlage zu dieser 

Übersicht) aus. 

 

Korrektur der 
schriftlichen 
Prüfungsarbei-
ten 

Erstkorrektur:  

- Die Prüfungsnoten und die 

Jahresnoten werden in den 

Laufzettel eingetragen. 

- Der Laufzettel für das Fach 

wird von der bzw. dem ZP- 

Beauftragten der Waldorfschu-

le gestempelt, abgezeichnet 

und mit den Prüfungsarbeiten 

an die Leitung der Partner-

schule weitergeleitet.  
 

Zweitkorrektur:  

- Die Noten werden samt Paraphe in 

den Laufzettel eingetragen. 

- Bei abweichenden Einschätzungen 

hält die Lehrkraft aus der Partner-

schule Rücksprache mit  der Lehr-

kraft aus der Erstkorrektur. Sollten 

sich die Lehrkräfte nicht auf eine No-

te verständigen können, ist eine Dritt-

korrektur nötig.  

 

Drittkorrektur: 

- Die Lehrkraft für die Drittkorrektur 

wird vom Dezernat 43 benannt. Sie 

sollte an einer Schule in erreichbarer 

Nähe tätig sein. Die Partnerschulen 

erhalten dazu eine Übersicht der Ter-

mine und Personen, die im Bedarfs-

fall die zu korrigierenden Prüfungs-

arbeiten und Laufzettel erhalten. 

Nach der Drittkorrektur  werden Prü-

fungsarbeiten und Laufzettel mit No-

te und Paraphe von der Partnerschu-

le abgeholt. Ggf. anfallende Fahrt-

kosten werden von der Bezirksregie-

rung ersetzt. 
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 - Das Gesamtpaket wird vor 

dem Tag der Notenbekanntga-

be zu einem abgestimmten 

Termin von der Waldorfschule 

abgeholt. 

 

Notenbekannt-
gabe 

- Die Waldorfschulen tragen die 

Noten aus den Laufzetteln in 

die Formblätter zur Notenbe-

kanngabe ein. 

 

Vorbereitung 
der mündli-
chen Prüfung 

- Die Prüflinge melden sich zu 

den freiwilligen mündlichen 

Prüfungen zwei Tage nach Be-

kanntgabe der Jahres- und 

Prüfungsnoten an (Abgabe des 

Rückmeldeformulars).  
- Die Waldorfschulen informie-

ren die Partnerschulen über 

die Prüflinge, die zur mündli-

chen Prüfung angemeldet wur-

den (Laufzettel). Die Aufgaben 

werden der Prüfungskommis-

sion spätestens zwei Tage vor 

der Prüfung vorgelegt. 

 

  - Die Partnerschule stellt den Prü-

fungsplan auf . 

- Sie gibt ihn spätestens drei Schulta-

ge vor der ersten mündlichen Prü-

fung der Waldorfschule bekannt. 

Mündliche Prü-
fung 

- Waldorfschule und Partnerschule verständigen sich rechtzeitig über mögli-

che Prüfungsthemen.  PO-Waldorf-S I  § 6 Abs. 2 Satz 2 bleibt davon unbe-

rührt. 

- Eine Prüfungsaufgabe kann in bis zu drei nacheinander stattfindenden Prü-

fungen Verwendung finden, wenn die Prüflinge keine Hinweise über die 

verwendeten Aufgaben erhalten können. 

Prüfungs-
kommission 

- Die Kommissionen setzen sich aus Personen gemäß PO-Waldorf-S I  § 6 

Abs. 2 zusammen.  

- Die Bezirksregierung kann vorsehen, dass die Schulleitungen der jeweiligen 

Partnerschulen die Prüfer aus der Partnerschule bestimmen. 

Abschluss der 
Prüfungen 

 

 

 

 

 

 

- Der Prüfungsvorsitzende trägt nach 

Abschluss der Prüfungen die Note 

einschließlich der Abschlussnote mit 

Paraphe in den Laufzettel ein. 

- Nach Eintrag aller Daten werden die 

Laufzettel von der Schulleitung der 

Partnerschule gestempelt und an die 
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Waldorfschule zurückgegeben.  

 - Die Waldorfschule reicht das 

Abschlusszeugnis der Klasse 

10 oder der Klasse 11 bei der 

Bezirksregierung ein. Die Be-

zirksregierung bescheinigt den 

Erwerb  des Abschlusses und 

der Berechtigung. (PO-

Waldorf-S I § 7 Abs. 1-3). 

- Die Waldorfschulen legen den 

Dezernaten 43 die Waldorf-

zeugnisse (mit den Ergebnis-

sen der zentralen Prüfungen), 

die Notenzeugnisse sowie alle 

Prüfungsunterlagen zum frü-

hest möglichen Zeitpunkt zur 

Abschlussvergabe vor. 

 

Täuschungs-
versuche 

- An Waldorfschulen festgestellte Täuschungsversuche werden dem zustän-

digen Dezernat 43 gemeldet. Täuschungsversuche, die an Partnerschulen 

stattfinden, werden von diesen bearbeitet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen (Download an gleicher Stelle): 

Laufzettel HSA 

Laufzettel FOR 


